Positionierung Landessportbund/ Sportjugend NRW
Erweitertes Polizeiliches Führungszeugnis

Um einer Kindeswohlgefährdung im Rahmen der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe zu begegnen, sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach der am 01.10.2005 in Kraft getretenen Regelung des § 72a SGB VIII insbesondere sicherstellen, dass sie keine Personen beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder 225 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind. Zur Prüfung der persönlichen Eignung der Personen sollen sie sich bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein Führungszeugnis (im Weiteren kurz: FZ) nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ferner sicherstellen, dass diese ebenfalls keine ungeeigneten Personen im Sinne dieser Vorschrift beschäftigen.
Ehrenamtliche

Die Regelung des § 72a SGB VIII bezieht sich nicht auf nebenberufliche und ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Zivildienstleistende, Praktikantinnen, TeilnehmerInnen in Freiwilligendiensten. Von solchen Mitarbeiter/innen sollte grundsätzlich kein Führungszeugnis verlangt werden. Damit hier aber ebenso keine Schutzlücke entsteht, sollten diese Personen über andere geeignete Instrumente in die Thematik einbezogen werden (z.B. durch Qualifizierung, insbesondere bei Schulungen im Rahmen der Jugendleiterausbildung und Ausstellung der JULEICA, durch Dienstanweisungen wie Festlegung von Meldeketten oder Verhaltensregeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen).

Ausführungsgesetz
Bisher gibt es keine gesetzliche Regelung für ehrenamtlich Tätige, die nicht Beschäftigte im Sinne des SGB sind. 
Maßnahmen zur Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt im Sport
Die Stadt- und Kreissportbünde und Fachverbände und ihre Sportjugenden sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Prävention und Intervention (sexualisierter Gewalt im Sport) zu initiieren. Bei der Umsetzung von Maßnahmen ist der Landessportbund NRW /Sportjugend NRW mit den Programmen „Wir können auch anders“ und „Schweigen schützt die Falschen“ behilflich.

Die Vereine und Bünde können zur Umsetzung von Informations-, Beratungs- und Schulungsveranstaltungen über VIBSS entsprechende Angebote in Anspruch nehmen. Der Landessportbund NRW und die Sportjugend NRW sind sehr daran interessiert, die Thematisierung der sexualisierten Gewalt gegen Jungen und Mädchen im Sport im Bereich der Prävention innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit im Sport zu verankern.

Die Sicherstellung einer gewaltfreien Atmosphäre in den Vereinen ist das vorrangige Ziel. Dieses kann erreicht werden durch die Einrichtung von Maßnahmen zur Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt im Sport, wie z.B. Informationsveranstaltungen, Durchführung von Tagesseminaren zum Thema für ÜL, Vorstand etc. oder Einreichung eines „Ehrenkodex“ (siehe Anlage).

Die Gewährleistung der Sicherheit von Kindern im Sportverein impliziert Maßnahmen für Übungsleiterinnen und Übungsleiter und Betreuerinnen und Betreuer im Sport, sich ihrer Rolle bewusst zu werden und gemeinsame Strategien und einen Maßnahmenkatalog innerhalb ihres Sportvereins zur Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt zu entwickeln.

Datenschutz

Sollte ein Ausführungsgesetz erlassen werden, ergeben sich für die Umsetzung einige Probleme und offene Fragen

· wer verwaltet innerhalb eines Vereins die Daten und „das Wissen“ der Inhalte des polizeilichen Führungszeugnisses?

· in welcher Form erfolgt die Datenpflege?
· was passiert, wenn ein Zeugnis nicht eingereicht wird?

Beschlüsse:
Schaffung gesetzlicher Grundlagen für das „Erweiterte Führungszeugnis“ ab dem 1.05.2010.

Die Konferenz der Innenminister hat die Einrichtung einer Täterdatei beschlossen.

